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8. Januar 2008 

Rundschreiben-Nr. I / 3 - 2008 

Steuern 
Umsatzsteuerliche Behandlung des Hausnotrufes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Rundschreiben-Nr. I/28–2007 haben wir Sie zuletzt über die steuerliche 
Behandlung des Hausnotrufdienstes unterrichtet.  
 
Vom DRK-Kreisverband Hannover-Stadt wurden wir auf das Schreiben des 
Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 30. April 2007 (s. Anlage) 
aufmerksam gemacht. Im vorletzten Absatz des Schreibens wird mitgeteilt, 
dass die USt-Referenten der obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder beschlossen haben, „dass sich ein gewerblicher Anbieter 
hinsichtlich der Basisleistungen beim Hausnotruf, für die er ein Entgelt von 
17,90 € in Rechnung stellt und die von den Pflegekassen getragen werden, 
auf die entsprechende Anwendung des § 4 Nr. 16 Buchst. e UStG berufen 
kann. Entsprechendes gilt auch für die vom Wohlfahrtsverband erbrachten 
Basisleistungen.“ 
 
Demnach sind die Basisleistungen beim Hausnotruf, für die ein Entgelt von 
z.Zt. 17,90 € gemäß Vereinbarung mit den Spitzenverbänden der 
Pflegekassen in Rechnung gestellt und die von den Pflegekassen getragen 
werden, umsatzsteuerfrei. Ein Entgeltsvergleich (niedrigerer Preis oder 
höhere Leistungen) mit dem Leistungsangebot gewerblicher Anbieter ist 
nicht mehr erforderlich.  
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Mit freundlichem Gruß 
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